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Abrechnung 
transparent
Bema-Nr. K4
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Barbara Zehetmeier 
(ZMV, Betriebswirtin)

Leiterin Projektgruppe 
Abrechnungswissen der KZVB

Gemäß der Behandlungsrichtlinie (Ab-
schnitt B. VI. Nr. 2d) gehört die semi-
permanente Schienung nur zur vertrags-
zahnärztlichen Versorgung, wenn sie zur 
Stabilisierung gelockerter Zähne und bei 
prä- bzw. postchirurgischen Fixations-
maßnahmen vorgenommen wird (auch 
bei parodontal gelockerten Zähnen). 

Die Abrechnung erfolgt nach Bema-Nr. K4 
- Semipermanente Schienung unter 
Anwendung der Ätztechnik, je Inter-
dentalraum. Der Leistungsinhalt der 
Bema-Nr. K4 gilt als erfüllt, wenn die vo-
rübergehende (semipermanente) Schie-
nung unter Anwendung der Ätztechnik 
und im Bereich der Zahnzwischenräume 
(Interdentalraum) erbracht wird. 

Die Bema-Nr. K4 beinhaltet nicht die 
Anwendung zusätzlicher Hilfsmittel 
wie Draht, Ligaturen, Netze etc., die 
auf den Glattflächen des Zahnes befes-
tigt werden. Schienungen, welche die 
Glattflächen des Zahnes einbeziehen, 
gehen über den Bema-Leistungsinhalt 
hinaus und sind mit dem Patienten/Zah-
lungspflichtigen privat zu vereinbaren. 
Ferner ist die permanente Schienung 
gelockerter Zähne im Bema ebenfalls 
nicht vorgesehen und somit privat zu 
vereinbaren.

Zur Abgrenzung von Kassen- und Privat-
leistung beachten Sie bitte die schemati-
sche Darstellung auf der nebenstehenden 
Seite.

Wir verweisen in diesem Zusammen-
hang auf die frisch aktualisierte Version 
unserer Online Abrechnungsmappe unter 
abrechnungsmappe.kzvb.de.
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 ■ Die Bema-Nr. 2 ist abrechenbar für die schriftliche 
Niederlegung eines Heil- und Kostenplanes. Hierfür ist 
der Vordruck „Behandlungsplan für Kiefergelenkser-
krankungen und Kieferbruch“ zu verwenden (siehe 3.1, 
Anlage 1 zum BMV-Z).

 ■ Die Maßnahmen sind bei der Krankenkasse zur Kosten-
übernahmeerklärung vorzulegen. 

 ■ Die Bema-Nr. K4 ist je Interdentalraum abrechenbar. Bei 
der Abrechnung ist zur Leistung K4 eine Zahnangabe 
erforderlich (z. B. Zahn: 13-24, Leistung: Semiperma-
nente Schienung, Geb.-Nr.: K4, Anzahl: 6).

 ■ Zur Bema-Nr. K4 sind die tatsächlichen Materialkosten 
nach den Kategorie-Nrn. 5410 Kunststoffmaterial u./o. 
5420 Kompositmaterial abrechenbar.

 ■ Für die Wiederherstellung der semipermanenten 
Schiene ist die Bema-Nr. K4 erneut abrechenbar. Eine 
Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse ist er-
forderlich.

Die GOÄ-Nr. 2702 ist für die Entfernung der 
semipermanenten Schienung abrechenbar. 
Eine Genehmigung durch die Krankenkasse 
ist für die GOÄ-Nr. 2702 nicht erforderlich.

Kassenleistung

Privatleistung

Die Bema-Nr. K7 ist je 
Sitzung für Kontrollbe-
handlungen abrechen-
bar. Eine Genehmigung 
durch die Krankenkasse 
ist für die K7 nicht er-
forderlich.

Leistungs-
umfang geht 

über den Bema 
hinaus

Privat- 
behandlung

Berechnung 
nach GOZ

 ■ Vor Beginn der Behandlung ist 
eine Vereinbarung über eine 
Privatbehandlung gem. § 8 Abs. 7 
BMV-Z zwischen Zahnarzt und Pa-
tient/Zahlungspflichtigem zu treffen. 

 ■ Zur Vereinbarung ist eine Aufstellung der 
Kosten (Heil- und Kostenplan) beizufügen.

 ■ Von beiden Vertragspartnern ist die Ver-
einbarung zu unterzeichnen, ohne beide 
Unterschriften ist diese nicht wirksam.

 ■ Die Bema-Nr. K4 (Semipermanente 
Schienung unter Anwendung der 
Ätztechnik, je Interdentalraum) be-
inhaltet nicht, die Anwendung von 
zusätzlichen Hilfsmittel, welche 
auf den Glattflächen der Zähne 
befestigt werden.

 ■ Für Schienungen, die den Leis-
tungsumfang des Bema über-
schreiten, verliert der Patient 
seinen Sachleistungsanspruch.

 ■ Schienungen unter Einbezie-
hung der Glattflächen sind 
weder in der Ziffer 7070 GOZ 
(Semipermanente Schiene unter 
Anwendung der Ätztechnik, je 
Interdentalraum) noch in dem 
geöffneten Teil der GOÄ zutref-
fend beschrieben. 

 ■ Die Berechnung der zahnärzt-
lichen Leistung erfolgt gem. § 6 
Abs. 1 GOZ (analog). 


